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îtrt. 68. SfBer einen 3Tlenfc()en roifferttliä) ober geroiffetilog
in unmittelbare @efat)r für bag Sebeii ober in fd^oeré ©efa^r für
bie ©efrotblfeit bringt, wirb mit 3«rî)tf)auê £>{§ ^u brei Safjren
ober mtt ©efängnig bejiraft; roirb ber Stob beg ÜJtenfdjen oer«
urfadjt, fo ift bie ©träfe 3ud)ti)au§ big ju fünf Sauren ober
©efängnig nicht unter einem Saljr.

§at ber Stater aug ©eroimtfudfjt ge^anbelt, fo tft mit ber
greiljeitgftrafe Säuge big zu 10,000 gr. zu oerbinben.

ütrt. 69. 9Ber einen S3au ober ben Slbbrudj eineg SSaueg
aug galfrtâfftgïeit fo leitet ober augfü^rt, bafj baburd) bag Seben
oon uUenfdjen gefäijrbet mirb, roirb mit ©efängnig unb Säufse
big zu 30,000 gr. beftraft.

2trt. 70. SOäer ben Stob eineg SJtenfcfyen faljrtäfftg oerur«
fadjt, roirb mit ©efängnig nictjt unter einem SBtonat beftraft,

SSerlefct ber Stüter burdj bie gatjrlâffigïeit éine befonbere
^Pflidjt feineg Stmteg, Säerufeg ober ©eroerbeg, fo ift bie ©träfe
©efängnig oon einem big zu fünf gat)ren.

gft bie fya£>rläffigfeit aug ber ©erointtfudft beg SCäterg ent=
fprungen, fo ift mit ber ©efdngnigftrafe Sîitfie big zu 10,000 ffr.
Zit oerbinben.

2lrt. 77. 9Ber bie ïôrperlidfen ober geiftigert Kräfte feineg
minberjädrigen Kinbeg ober einer grauengperfon ober nttnber«
jährigen männlichen ißerfon, bie iljm alg 3lngefteHter, Arbeiter,
Sehrling, SDienftbote, 3ögK«g ober Pflegling unterfteKt ift, aug
©tgenuuh, ©elbftfucijt ober SÖogtjeit berart überanftrengt, baß itjre
©efunbbeit baburcf) ©(haben leibet ober ernftKdj gefährbet ift,
roirb mtt ©efängnig ober S8u^e big zu 10,000 ffr. beftraft.

SSirb bie ©efunbbeit ber fßerfon zerftört, unb tonnte her
Später bieg ooraugfeben, fo ift bie ©träfe gudftljaug big zu fünf
fahren.

9trt. 78. § 1. SSSer einen SDÎenfçben aug galjrläffigteit an
feinem Körper ober an feiner ©efunbbeit befdjübigt ober fcf)roäcE)t,
roirb auf Eintrag mit Säufie big zu 1000 ffr. beftraft.

§ 2. Sft bie ©cbäbigrotg ferner (3trt. 71 unb 72), fo ïann
ftatt ber Säufse auf ©efängntg erîannt roerben; but ber Stüter
eine befonbere SßfKcbt feineg Slmteg, SSerufeg ober ©eroerbeg oer=
lebt, fo ïann auf ©efängnig big zu fünf (fahren erîannt roerben.
gn biefen ffätlen roirb ber Stüter oon Sunteg roegen beftraft.

§3. Sft bie ffabrläffigteit aug ber ©eroinnfucbt beg Säterg
entfprungen, fo ift mit einer ©efängnigftrafe Säuge big z« 5000
ffranïen zu oerbinben.

1 * 'fov

Uptti
(3lu8 ben SOtitteilungen be® ©etretartate® be® ©dpoetg. ©eroerbeberetn®.)

WK. ©er Nu|en be§ @rftttbung'Sf<hü|eS für bie
(Srfinber forootyl wie für bie' inbuftrielle unb geroerb« -

lidfe fßrobuftion mirb nun allgemein anerfannt. gmmer«
hin hört man gar oft unter ben Snhabern bon ®r=

finbungspatenten plagen batüher, bag bie ©rfinbungen
nic^t genügenb gefcf)ü£st roerben gegen geringroertige
Nachahmungen ober geringfügige $ufä|e unb Sien ber«

ungen, bie feineSroegS ben Sljorafter einer eigentlichen
©rftnbung tragen, ©ar ju leicht merben für foldfe
SNigftänbe baS ©tfinbungSfchuggefeg ober bie mit beffen
Noßzug betrauten Beamten oerantroortlich gemalt.
@S lohnt ft<h roohh biefe klagen auf ihre ^Berechtigung
Zu prüfen.

©aS fchroeizerifche ©rfinbungSfchuggefeh ift feinet«
roegS boHfommen. Nefaimtlid) mar eS feiner ßeit intr
baburch möglich, baSfelbe bem Nolte annehmbar -fu
machen, bag man mit ben eifrtgften ©egnern febeS
(StfinbungSfchugeS, ben Nertretern ber chemifchen $u=
buftrie, einen Üompromifj einging, monach nur fobfe
©rfinbungen gefchüht merben fotten, melchc bürdh
üfiobelte, barfteßbar finb. ©either hot man ben
SKangel einer ^atentierungäföhigteit anberer ©rfinb«
ungen allgemein anerfannt unb eê mirb hoffentlich
nicht mehr lanqe .bauern, bis baS @efe| infomeit >tier=

üoHftänbigt mirb, ba§ auch Verfahren patent«
fähig finb.

Slbgefehen bon biefer Südte barf unfer ©efe| unb
beffen SSoßjiehung buräj bie pftanbigen ®ehörben im
allgemeinen als gut unb groecimäfjig bezeichnet merben.
©ie borermähnten klagen hoben ihre tlrfache raeber
im @efe| nodh im IBoUjug, fonbern in einer bielfach
unridhtigen Sluffäffung über baS SSefen unb ben SBert
einer ©rfittbung.

' ' '

©er SBegriff „©rfittbung" mirb forool)! bort ben fög,
„©rfinbern" fetbft, aïs bon manchen N ich tern, bie
in technifchen fragen meber Jienntniffe, noch praftifche
Erfahrung befi^en, biel jtt roeit auSgebehnt. @S macht
fidj unter ben ©edhnitern bielfach bie ©enbenj geltenb>
jebe ftcine unbebeutenbe Ütonftruftiori als „(Srfinbung"
auszugeben unb patentieren ju läffen. ©o tornmt eS

bann, ba| biete ©rfinbungSpatente fich nicht rentieren,
b. h- mehr Soften berurfahen, als fie eintragen. fDtan
glaubt bielfach, ber '©rfinbungSfdjuh fei baju ba, um
mit einem patent eine blofee SonftruftionSänberung
gegen jebe fünftige /Sonturreng ju fchüfeen unb bejflagt
fich, menu biefe „©rfinbung" burch eine anbere, nicht
mefentlich beffere SonftruftionSänberung, bie bietleicht
eher als Nachahmung tariert roerben fönnte, mertlöS
gemacht mirb. - -

SBenn fobann bei ben ermähnten Stögen borjugS«
meife bje SluSlänber ber Nachahmung befchulbigt merben,
fo müffen mir, meurt mir ehrlich fein motten, offen
geftehen, bag in biefer tBejiehuttg feine'Nation bèr an«
bern att zu biel borzumerfen hot.

©aS eibg. Patentamt ift nicht fompetent, irgenb einer
als ©rftnbung angemetbeten SonftruftionSänberung,
fofern fie ben gefe^tic^en formen entfpricht, baS patent
Zu bermeigern. @S mirb gar zu oft bon ben ©rftnbern
ober ihren ißatentanmälten ber gehler gemacht, bag fie
eine fßatentbefchreibung nicht präzis genug
abfäffen; man märe berfu<ht, z» bermuten, bag bieS
hie unb ba fogar abfichttich gefchehe, um bei ieinem
atlfäCligen fßatentprozeg bem Sonfurrenten bie Slnfedjt«
urtg 'zu erfjhioerert. tlebrigenS ift bie gabt folcher
tßrogeffe bei uns berhältniSmägig gering, bebeutenb
geringer febenfaHS, als feiner £}eït bon ben ©egnern
oeS ©rfinbungSfdjubeS als ©hrecfgefpenft prophezeit
roorben ift. •' -rr

Söir möchten ben Inhabern bon ©rfinbungSpgtenten,
melche gegen berfuchte Nachahmungen ben ©chug ber
©ericgte anzurufen 'genötigt finb, empfehlen, jemeilen
tüchtige gac|leute zu Nate zu ziehen unb bereit ©in«
bernahme als gerichtliche ©yperten ansubegehren. ®a=
burdh fann ben gehörten Slagen, melche mehr auf einer
unrichtigen Stuffaffung unb SluSlegung beS ©efefceS, als
im ®e|e|e felber. beruhen, am eheften begegnet merben.

— 4'v
§d|înettet'. ©ptttprbptrcrettt.

3ln8 ben Nerhanblungen beS âentraluorftanbeê. ©er
^cntralborftanb berfammelte fich am Ntontag ben 2.
Nobember in Sern z» feiner erften ©iguttg in ber
Slmtsperiobe. ©er fßräftbent, §err ©cheibegger, begtügte
Zur ©röffuung ben Vertreter beS Schmcizcr. gnbuftrie«
bepartemehts, fomie baS ueugeioählte SNitglieb, |>erru
Soft ht ©aböS. @r gebachte ferner ber bieten Nerbtênfte
beS berftbrbenen fNitgliebeS, |cerrn Slpothefer ©afpari
in Nebet). — ©aS SlrbeitSprogramtn unb baS NuDget
pro 1904 mürben nach Slhtrag beS leit. 3fuSfrf)uffeS
feftgeftellt. — ®ie ßeutralfonimiffion für bie gemerb«
liehen SehrlingSprüfungen mürbe beftetlt aus §rn. Séon
©enoub, ©ireftor beS ©emerbentufeümS in greibiirg;
als fßräftbent, ben bisherigen SNitgliebern iBt'om
in Nern, S8ooS«Segher in Rurich, Njoog {n ©chmpz',
fNeher«3f<hoffe in Starau, ©chrcinermêtfter grüh in
©t. ©allen, ferner neu an ©teile beS berftorbenen ^rit.
Slrchiteft §ug in fflurgborf §err Slabierfabrifant ^er«
mann Sacobi in Niel, ©benfo mürben bte ©rfa||ntänner
für bie' SehrlittgSprüfungen geroä^tt. — ®ie bisherigen
©efretäre bei NereinS, $$. NooS«Segher unb NJentcr
Srebs mutben beftätigt. — Netreffenb ©chaffung bon
fiehrmittetn für bielBuchhaltung unb Salfitlation unter
Nerücifftdhtigung .ber Nebürfniffe beS ©eméfJbéffgribeS
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Art. 68. Wer einen Menschen wissentlich oder gewissenlos
in unmittelbare Gefahr für das Leben.oder in schwere Gefahr für
die Gesundheit bringt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren
oder mrt Gefängnis bestraft; wird der Tod des Menschen ver-
ursacht, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder
Gefängnis nicht unter einem Jahr.

Hat der Täter aus Gewinnsucht gehandelt, so îst mit der
Freiheitsstrafe Buße bis zu 10,000 Fr. zu verbinden.

Art. 69. Wer einen Bau oder den Abbruch eines Baues
aus Fahrlässigkeit so leitet oder ausführt, daß dadurch das Leben
von Menschen gefährdet wird, wird mit Gefängnis und Buße
bis zu 30,000 Fr. bestrast.

Art. 76. Wer den Tod eines Menschen fahrlässig verur-
sacht, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestrast,

Verletzt der Täter durch die Fahrlässigkeit eine besondere
Pflicht seines Amtes, Berufes oder Gewerbes, so ist die Strafe
Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren.

Ist die Fahrlässigkeit aus der Gewinnsucht des Täters ent-
sprungen, so ist mit der Gefängnisstrafe Büße bis zu 10,000 Fr.
zu verbinden.

Art. 77. Wer die körperlichen oder geistigen Kräfte seines
minderjährigen Kindes oder einer Frauensperson oder minder-
jährigen männlichen Person, die ihm als Angestellter, Arbeiter,
Lehrling, Dienstbote, Zögling oder Pflegling unterstellt ist, aus
Eigennutz, Selbstsucht oder Bosheit derart überanstrengt, daß ihre
Gesundheit dadurch Schaden leidet oder ernstlich gefährdet ist,
wird mrt Gefängnis oder Buße bis zu 10,000 Fr. bestrast.

Wird die Gesundheit der Person zerstört, und konnte der
Täter dies voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf
Jahren.

Art. 78. s Wer einen Menschen aus Fahrlässigkeit an
seinem Körper oder an seiner Gesundheit beschädigt oder schwächt,
wird auf Antrag mit Buße bis zu 1000 Fr. bestraft.

Z 2. Ist die Schädigung schwer (Art. 71 und 72), so kann
statt der Buße auf Gefängms erkannt werden; hat der Täter
eine besondere Pflicht seines Amtes, Berufes oder Gewerbes ver-
letzt, so kann auf Gefängnis bis zu fünf Jahren erkannt werden.

In diesen Fällen wird der Täter von Amtes wegen bestraft.
Z 3. Ist die Fahrlässigkeit aus der Gewinnsucht des Täters

entsprungen, so ist mit einer Gefängnisstrafe Buße bis zu 5000
Franken zu verbinden.

Uom Erfindungsschutz.
(Ausden Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz.GewerbeveretnS,)

Der Nutzen des Erfindungsschutzes für die

Erfinder sowohl wie für die industrielle und gewerb--
liche Produktion wird nun allgemein anerkannt. Immer--
hin hört man gar oft unter den Inhabern von Er-
findungspatenten Klagen darüber, daß die Erfindungen
nicht genügend geschützt werden gegen geringwertige
Nachahmungen oder geringfügige Zusätze und Aender-
ungen, die keineswegs den Charakter einer eigentlichen
Erfindung tragen. Gär zu leicht werden für solche

Mißstände das Erfindungsschutzgesetz oder die mit dessen

Vollzug betrauten Beamten verantwortlich gemacht.
Es lohnt sich wohl, diese Klagen aus ihre Berechtigung
zu prüfen.

Das schweizerische Erfindungsschutzgesetz ist keines-
wegs vollkommen. Bekanntlich war es seiner Zeit àr
dadurch möglich, dasselbe dem Volke annehmbar zu
machen, daß man mit den eifrigsten Gegnern jedes
Erfindungsschutzes, den Vertretern der chemischen In-
dustrie, einen Kompromiß einging, wonach nur solche
Erfindungen geschützt werden sollen, welche durch
Modelle darstellbar sind. Seither hat man den
Mangel einer Patentierungsfähigkeit anderer Erfind-
ungen allgemein anerkannt und es wird hoffentlich
nicht mehr lange dauern, bis das Gesetz insoweit ver-
vollständigt wird, daß auch Verfahren patent-
fähig sind.

Abgesehen von dieser Lücke darf unser Gesetz und
dessen Vollziehung durch die zuständigen Behörden im
allgemeinen als gut und zweckmäßig bezeichnet werden.
Die vorerwähnten Klagen haben ihre Ursache weder
im Gesetz noch im Vollzug, sondern in einer vielfach
unrichtigen Auffassung über das Wesen und den Wert
einer Erfindung - -

Der Begriff „Erfindung" wird sowohl von den sög,
„Erfindern" selbst, als bon manchen Nicht erst, die
in technischen Fragen weder Kenntnisse, noch praktische
Erfahrung besitzen, viel zu weit ausgedehnt. Es macht
sich unter den Technikern vielfach die Tendenz geltend,
jede kleine unbedeutende Konstruktion als „Erfindung"
auszugeben und patentieren zu lassen. So kommt es
dann, daß viele Erfindungspatente sich nicht rentieren,
d. h. mehr Kosten verursachen, als sie eintragen. Man
glaubt vielfach, der Erfindungsschutz sei dazu da, um
mit einem Patent eine bloße Konstruktionsänderung
gegen jede künftige Konkurrenz zu schützen und beklagt
sich, wenn diese „Erfindung" durch eine andere, nicht
wesentlich bessere Konstruktionsänderung, die vielleicht
eher als Nachahmung taxiext werden könnte, wertlos
gemacht wird. ; -

Wenn sodann bei den erwähnten Klagen Vorzugs-
weise die Ausländer der Nachahmung beschuldigt werden,
so müssen wir, wenn wir ehrlich sein wollen, offen
gestehen, daß in dieser Beziehung keine-Ration dèr an-
dern all zu viel vorzuwerfen hat.

Das eidg. Patentamt ist nicht kompetent, irgend einer
als Erfindung angemeldeten Konstruktionsänderung,
sofern sie den gesetzlichen Formen entspricht, das Patent
zu verweigern. Es wird gar zu oft von den Erfindern
oder ihren Patentanwälten der Fehler gemacht, daß sie
eine Patentbeschreibung nicht präzis genug
abfassen; man wäre versucht, zu vermuten, daß dies
hie und da sogar absichtlich geschehe, um bei einem
allfälligen Patentprozeß dem Konkurrenten die Anfecht-
ung zu erschweren. Uebrigens ist die Zahl solcher
Prozesse bei uns verhältnismäßig gering, bedeutend
geringer jedenfalls, als seiner Zeit von den Gegnern
des Erfindungsschutzes als Schreckgespenst prophezeit
worden ist. ^

Mr möchten den Inhabern von Erfindungspatenten,
welche gegen versuchte Nachahmungen den Schutz der
Gerichte anzurufen "genötigt sind, empfehlen, jeweilen
tüchtige Fachleute zu Rate zu ziehen und deren Ein-
vernähme als gerichtliche Experten anzubegehren. Da-
durch kann den gehörten Klagen, welche mehr aus einer
unrichtigen Auffassung und Auslegung des Gesetzes, als
im Gesetze selber, beruhen, am ehesten begegnet werden.

— ,,-îv °

Schweizer. Gewerbeverei».
Aus den Verhandlungen des Zentralvorstandes. Der

Zentralvorstand versammelte sich am Montag den 2.
November in Bern zu seiner ersten Sitzung in der
Amtsperiode. Der Präsident, Herr Scheidegger, begrüßte
zur Eröffnung den Vertreter des Schweizer. Industrie-
départements, sowie das neugewählte Mitglied, Herrn
Jost in Dävös. Er gedachte ferner der vielen Verdienste
des verstorbenen Mitgliedes, Herrn Apotheker Easpari
in Vevey. — Das Arbeitsprogramm und das Budget
pro 1904 wurden nach Antrag des - lest. Ausschusses
festgestellt. — Die Zentralkommission für die gewerb-
lichen Lehrlingsprüfungen würde bestellt aus Hrn. L6on
Genoud, Direktor des Gey?erbenluseums in Freibürg,
als Präsident, den bisherigen Mtgliedern HH. Mom
in Bern, Boos-Jegher in Zürich, Boos in Schwyz,
Meyer-Zschokke in Aarau, Schreinermàstcr Früh in
St. Gallen, ferner neu an Stelle des verstorbenen Hrn.
Architekt Hug in Burgdors Herr Klavierfabrikant Her-
Mann Jacobi in Viel. Ebenso wurden die Ersatzmänner
für die LehrliNgsprüfungen gewählt. — Die bisherigen
Sekretäre des Vereins, HH. Boos-Jegher und Werner
Krebs wurden bestätigt. — Betreffend Schaffung vom
Lehrmitteln für die Buchhaltung und Kalkulation Unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse des Gewerbestaüdes
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murbe~nacß ben Anträgen beë feit. StnSfcßuffeS urtb nacß
©inficßtnaßme in bte 4 prämierten Arbeiten befdßloffen,
eë folle uttter Senüßung berfetben ein fotcßeg Seßrmittgi
im ©inné eines Oorliegertben ißrojefteg ausgearbeitet
unb ber leit. StuSfcßuß mit Vergebung unb Seaufficß»
tignng ber Slrbeit betraut toerben. 3" biefem $wed
mürbe ißm ber erforberlidje Srebit bemilligt. — Stuf
ein ©efucß beë ©tarner föantonatöorftanbe» mürbe be=

fcßtoffen, an ben Sunbeërat eine (Singabe für tReüifion
*beë SunbeSgefeßeS betr. ißatenttajen ber §anbetëreifen=

ben 31t richten. — ^n Segug auf ben Sorentmurf §u
einem eibgen. ©trafredft mürben bie Anträge einer
©ubfommiffion, mettre berfcßiebene StbänberungSanträge
befürwortet, pringipiett gutgeheißen. Siefetben merben
in einem §efte ber „©eroerbticßen ßeitfragen" pubtigiert.
Slucß ber 3ibitredjt§entmurf füll einer meitern ißrüfung
burcß eine Äommiffion bon ©adflunbigen Oorbeßatten
bleiben. — Ser Sept beë SRormatleßrbertrageS fott einer
tRebifion unterzogen merben.

Sautoefen in iäüridj. Sie Sirdßgemeinbe Unterftraß
beabficßtigt ben Sau eines neuen ipfarrbaufeë on
ber Äinlelftraße.

— SRocßbem baS ©erüft ber neuen $ird)e in
Böttingen größtenteils abgetrogen roorben ift, prä»
fentiert fich bieS raonumentole Sauwerl in feiner gongen
§errlidjfeit.

Sautoefen in Safel. Sie Arbeiten für ben ©üter»
baßnßof beS Sabifcßen SaßnßofeS fdßceiten bier rüftig
boran, baS SagerßüuS ift meßt nur fertig, fonbern fo
üiel mir feben, bereits bem Serfeßr übergeben. SBor
both ber Stblabeplafc über unb über mit Äiften unb
tffäffern bebedt. ©in in ben Sangen ©rlen abgweigenbeS
©eteife berbinbet boS Sogerbaus mit ber §oupttinie.
8ur ©tunbe ift eine größere Slngaßl bon Arbeitern
bomit befdßäftigt, boS ongrengenbe Sonb gu ebnen, um

fo fRoum gu gewinnen für weitere ©eleife. Slm ber»
gongenen Siontag begonnen auch bie ©rbarbeiten bei
ber SBiefe, über biefe foHen beïanntlid) mehrere Sifen»
bafjnbrüdCen geführt werben unb bamit hat mon nun
begonnen. Sie erfte ©ifenbaßnbrüde fommt, wie bereits
gemelbet, gwifdjen bie jefcige ©ifenbaßnbrüde unb gwifcßen
bie SerießrSbrüde. 3""^fi h^nbett es fïdj barum
biete Subifmeter ©rbe obgutrogen, um auf biefe SBeife
freien fßto| für bie neue Stüde gu erholten. Saran
arbeitet mon gegenwärtig. Sie große ©eibenfabrit beim
SRottweg ift nun feit einigen SBodßen bötlig bom @rb»
boben berfdßwunben, nachbem noch longe boS Sfomin
einfom in bie Suft ragte; fo gewinnt man allmählich
bos erforberlidje freie Sonb. 3Rit SReujaßr gelangt nun
bie gonge linfe ©eite beS ©rlenwegeS guin Slbbrucß,
eine ÜRenge bon gomilien gog bereits aus, fo baß bie
Käufer leer fteßen.

— Sie Slrbeiten gur Serlegung beS SierparfeS
tn ben Sangen ©rlen ßaben begonnen. Sereits
Werben bie SSege angelegt unb bie Söcher für bie gu
berpftangenben Säume gegroben. 9Kit ber Anlegung
eines SeißerS ift ebenfalls begonnen worben. Ser neue
Sar! gießt fich längs beS fßorfwegS gwifcßen ber ©piel«
motte unb ber SBiefenbonnwartwoßnung ßin. ®c befißt
einen gtächeninholt bon 28,956 Quadratmeter. Sie
©ebäube beS jeßigen SierparteS werben in bie neue
Slnloge hinüber genommen unb neben biefen werben
noch einige neue Kütten erftellt. SaS SBoffer beS SBeißerS
wirb bem fftießenteicß entnommen. Stuf ber füblithen
©eite erßält bie Slnloge ©eßölgonpflongung. Ser fßorf
mirb burcß ein ©eßege eingefcßloffen. Sie SEßinterarbeit

befcßränft fich ««f bie Slnloge ber SBege, ©eßölgonpftong»
"«9» bie 3ufähtun9 beS SeichwofferS unb bie Scftetlung
ber ©eßege unb Ääfige. Sie ©ebäube werben erft im
grüßjoßr erftellt.

— ©oeben beginnt man mit ben Sororbeiten gur
©rftellung ber ©ifenbaßnbrüde über bie SBiefe.
Slm linïen SBiefenufer beginnt mon mit ben SluSgrab»
ungSorbeiten für bie ©rfteHung beS SrûdenïopfeS. Sie
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wurde^nach den Anträgen des leit. Ausschusses und nach
Einsichtnahme in die 4 prämierten Arbeiten beschlossen,
es solle unter Benützung derselben ein solches Lehrmittel
im Sinne eines vorliegenden- Projektes ausgearbeitet
und der leit. Ausschuß mit Vergebung und Beaufsich-
tignng der Arbeit betraut werden. Zu diesem Zweck
wurde ihm der erforderliche Kredit bewilligt. — Auf
ein Gesuch des Glarner Kantonalvorstandes wurde be-
schlössen, an den Bundesrat eine Eingabe für Revision

s des Bundesgesetzes betr. Patenttaxen der Handelsreisen-
den zu richten. — In Bezug auf den Vorentwurf zu
einem eidgen. Strafrecht wurden die Anträge einer
Subkommission, welche verschiedene Abänderungsanträge
befürwortet, prinzipiell gutgeheißen. Dieselben werden
in einem Hefte der „Gewerblichen Zeitfragen" publiziert.
Auch der Zivilrechtsentwurf soll einer weitern Prüfung
durch eine Kommission von Sachkundigen vorbehalten
bleiben. — Der Text des Normallehrvertrages soll einer
Revision unterzogen werden.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Die Kirchgemeinde Unterstraß

beabsichtigt den Bau eines neuen Pfarrhauses an
der Kinkelstraße.

Nachdem das Gerüst der neuen Kirche in
Hott in g en größtenteils abgetragen worden ist, Prä-
sentiert sich dies monumentale Bauwerk in seiner ganzen
Herrlichkeit.

Bauwesen in Basel. Die Arbeiten für den Güter-
bahnhof des Badischen Bahnhofes schreiten hier rüstig
voran, das Lagerhaus ist nicht nur fertig, sondern so
viel wir sehen, bereits dem Verkehr übergeben. War
doch der Abladeplatz über und über mit Kisten und
Fässern bedeckt. Ein in den Langen Erlen abzweigendes
Geleise verbindet das Lagerhaus mit der Hauptlinie.
Zur Stunde ist eine größere Anzahl von Arbeitern
damit beschäftigt, das angrenzende Land zu ebnen, um

so Raum zu gewinnen für weitere Geleise. Am ver-
gangenen Montag begannen auch die Erdarbeiten bei
der Wiese, über diese sollen bekanntlich mehrere Eisen-
bahnbrücken geführt werden und damit hat man nun
begonnen. Die erste Eisenbahnbrücke kommt, wie bereits
gemeldet, zwischen die jetzige Eisenbahnbrücke und zwischen
die Verkehrsbrücke. Zunächst handelt es sich darum
viele Kubikmeter Erde abzutragen, um auf diese Weise
freien Platz für die neue Brücke zu erhalten. Daran
arbeitet man gegenwärtig. Die große Seidensabrik beim
Mattweg ist nun seit einigen Wochen völlig vom Erd-
boden verschwunden, nachdem noch lange das Kamin
einsam in die Luft ragte; so gewinnt man allmählich
das erforderliche freie Land. Mit Neujahr gelangt nun
die ganze linke Seite des Erlenweges zum Abbruch,
eine Menge von Familien zog bereits aus, so daß die
Häuser leer stehen.

— Die Arbeiten zur Verlegung des Tierparkes
in den Langen Erlen haben begonnen. Bereits
werden die Wege angelegt und die Löcher für die zu
verpflanzenden Bäume gegraben. Mit der Anlegung
eines Weihers ist ebenfalls begonnen worden. Der neue
Park zieht sich längs des Parkwegs zwischen der Spiel-
matte und der Wiesenbannwartwohnung hin. Er besitzt
einen Flächeninhalt von 28,956 Quadratmeter. Die
Gebäude des jetzigen Tierparkes werden in die neue
Anlage hinüber genommen und neben diesen werden
noch einige neue Hütten erstellt. Das Wasser des Weihers
Wird dem Riehenteich entnommen. Auf der südlichen
Seite erhält die Anlage Gehölzanpflanzung. Der Park
wird durch ein Gehege eingeschlossen. Die Winterarbeit
beschränkt sich auf die Anlage der Wege, Gehölzanpflanz-
ung, die Zuführung des Teichwassers und die Erstellung
der Gehege und Käfige. Die Gebäude werden erst im
Frühjahr erstellt.

— Soeben beginnt man mit den Vorarbeiten zur
Erstellung der Eisenbahnbrücke über die Wiese.
Am linken Wiesenufer beginnt man mit den Ausgrab-
ungsarbeiten für die Erstellung des Brückenkopfes. Die
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